
IV. Struktur

bla …

Verbandsorgane

bla …

bla …

Statutenanpassungen
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Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

1. … juristische 
Person mit Sitz in der 
Schweiz (Verein, GmbH, AG, 
Genossenschaft, Stiftung)

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

1. … juristische 
Person mit Sitz in der 
Schweiz (Verein, GmbH, AG, 
Genossenschaft, Stiftung)

2. … Zusammenschluss 
von Betrieben, die alle 
über eine Bewilligung 
für den Detailhandel 
(HMG Art. 30) verfügen

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

1. … juristische 
Person mit Sitz in der 
Schweiz (Verein, GmbH, AG, 
Genossenschaft, Stiftung)

2. … Zusammenschluss 
von Betrieben, die alle 
über eine Bewilligung 
für den Detailhandel 
(HMG Art. 30) verfügen

3. … von den 
gruppierten Unternehmen 
sind 80% oder mehr 
Firmenmitglieder des 
SDV; mindestens sind dies 
20 Unternehmen

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

1. … juristische 
Person mit Sitz in der 
Schweiz (Verein, GmbH, AG, 
Genossenschaft, Stiftung)

2. … Zusammenschluss 
von Betrieben, die alle 
über eine Bewilligung 
für den Detailhandel 
(HMG Art. 30) verfügen

3. … von den 
gruppierten Unternehmen 
sind 80% oder mehr 
Firmenmitglieder des 
SDV; mindestens sind dies 
20 Unternehmen

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

4. … bezweckt die 
wirtschaftliche Förderung, 
Stärkung und Optimierung 
ihrer Mitglieder mit 
geeigneten Massnahmen 
und Dienstleistungen im 
Sinne der Drogeriebranche

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

5. … das Angebot an 

Massnahmen und Dienstleistungen 
und die Firmenpolitik 
respektieren die Statuten und 
Reglemente des Verbandes sowie 
dessen standes- und 
berufspolitische Zielsetzungen

4. … bezweckt die 
wirtschaftliche Förderung, 
Stärkung und Optimierung 
ihrer Mitglieder mit 
geeigneten Massnahmen 
und Dienstleistungen im 
Sinne der Drogeriebranche

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU
Gruppierungen können mit einem Vertreter an der Branchenkonferenz 
teilzunehmen, wenn sie die sechs folgenden Bedingungen erfüllen …

5. … das Angebot an 

Massnahmen und Dienstleistungen 
und die Firmenpolitik 
respektieren die Statuten und 
Reglemente des Verbandes sowie 
dessen standes- und 
berufspolitische Zielsetzungen

4. … bezweckt die 
wirtschaftliche Förderung, 
Stärkung und Optimierung 
ihrer Mitglieder mit 
geeigneten Massnahmen 
und Dienstleistungen im 
Sinne der Drogeriebranche

6. … Antrag zur Mitarbeit 
stellt und im Verband tätige 
Personen, eingebrachte 
Anträge, etc. durch das oberste 
Organ legitimiert sind

Statutenanpassungen



Umfrage

Statutenanpassungen

Q13: Gruppierungen – sofern sie den Definitionen der Statuten entsprechen sollen neu in die 
Verbandsstruktur eingebunden werden. Deshalb soll die «Präsidentenkonferenz» neu als 
«Branchenkonferenz» der Sektionspräsidenten, der Gruppierungen und des 
Zentralvorstandes durchgeführt werden. Was halten Sie davon?



Sondage
Q13: Les groupements – pour autant qu’ils correspondent à la définition des statuts – 
doivent désormais être intégrés dans la structure de l’Association. Raison pour laquelle la 
«conférence des présidents» doit devenir la «conférence de la branche» qui réunit les 
présidents de section, les groupements et le comité central. Qu’en pensez-vous?

Adaptations des statuts
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V. Organisation

Statutenanpassungen
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Diskussion später beim Thema «Branchenkonferenz»
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Generalversammlung - aktuell

Entscheidungen nur an 
Präsenzveranstaltung mit 
entsprechend hohem 
Aufwand möglich

Statutenanpassungen



Generalversammlung - aktuell

Entscheidungen nur an 
Präsenzveranstaltung mit 
entsprechend hohem 
Aufwand möglich

Antragsrecht kann (praktisch)  
nur bei angekündigter GV 
wahrgenommen werden – 
Mitglieder können sich selten 
verbindlich einbringen

Antrag …

Antrag …Antrag …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - aktuell

Entscheidungen nur an 
Präsenzveranstaltung mit 
entsprechend hohem 
Aufwand möglich

Alle vier Jahre  
statutarisch 
vorgeschrieben – 
ausserordentliche GV 
möglich, aber selten 
und aufwändig

2010  
GV SDV 2011  

–
2012

 

– 2013  
–

2014  
GV SDV

Antragsrecht kann (praktisch)  
nur bei angekündigter GV 
wahrgenommen werden – 
Mitglieder können sich selten 
verbindlich einbringen

Antrag …

Antrag …Antrag …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - NEU

Entscheidungen können 
AUCH auf dem 
Zirkularweg (Brief oder 
elektronisch) erfolgen

entweder  
so …

@

oder 
so …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - NEU

Entscheidungen können 
AUCH auf dem 
Zirkularweg (Brief oder 
elektronisch) erfolgen

entweder  
so …

@

oder 
so …

Entscheidung durch GV auf 
Antrag entweder von: 
_ 20% Firmenmitglieder oder 
_ Delegiertenversammlung oder 
_ Zentralvorstand oder 
_4 Sektionen oder 
_4 Gruppierungen

4 Gruppierungen …

20% Firmenmitglieder …

Zentral-
vorstand …

4 Sektionen …

Delegierten-
versammlung …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - NEU

Entscheidungen können 
AUCH auf dem 
Zirkularweg (Brief oder 
elektronisch) erfolgen

entweder  
so …

@

oder 
so …

Aktivmitglieder 
können mit 
verhältnismässigem 
Aufwand relativ 
zeitgerechter als heute 
entscheiden 

A
ntrag @

Abstimmung

Entscheidung durch GV auf 
Antrag entweder von: 
_ 20% Firmenmitglieder oder 
_ Delegiertenversammlung oder 
_ Zentralvorstand oder 
_4 Sektionen oder 
_4 Gruppierungen

4 Gruppierungen …

20% Firmenmitglieder …

Zentral-
vorstand …

4 Sektionen …

Delegierten-
versammlung …

Statutenanpassungen



Umfrage

Statutenanpassungen

Q11: Entscheidungen der Generalversammlung sollen neu – unter strengen Auflagen – auch 
auf dem Zirkularweg zustande kommen können? Stimmen Sie diesem Vorschlag zu?



Sondage

Adaptations des statuts

Q11: Les décisions de l’assemblée générale doivent-elles aussi pouvoir se 
faire à l’avenir par voie de circulation – à certaines conditions strictes? 
Approuvez-vous cette proposition?



Generalversammlung - NEU
Eine GV kann einberufen werden auf Antrag von:

GV nach 4 
Monaten

bisher: 
_ 20% Firmenmitglieder oder 
_ Delegiertenversammlung oder 
_ Zentralvorstand oder 
_4 Sektionen

20% Firmenmitglieder …

Zentral-
vorstand …

Delegierten-
versammlung …

4 Sektionen …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - NEU
Eine GV kann einberufen werden auf Antrag von:

neu zusätzlich: 
_ oder 4 Gruppierungen

GV nach 4 
Monaten

bisher: 
_ 20% Firmenmitglieder oder 
_ Delegiertenversammlung oder 
_ Zentralvorstand oder 
_4 Sektionen

20% Firmenmitglieder …

Zentral-
vorstand …

Delegierten-
versammlung …

4 Sektionen …
4 Gruppierungen …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - NEU
Eine GV kann einberufen werden auf Antrag von:

GV nach 4 
Monaten

Neu bis 60 Tage nach Zustellung der 
Unterlagen zum Zirkularbeschluss durch:

neu zusätzlich: 
_ oder 4 Gruppierungen

bisher: 
_ 20% Firmenmitglieder oder 
_ Delegiertenversammlung oder 
_ Zentralvorstand oder 
_4 Sektionen

20% Firmenmitglieder …

Zentral-
vorstand …

Delegierten-
versammlung …

4 Sektionen …
4 Gruppierungen …

Statutenanpassungen



Generalversammlung - NEU
Eine GV kann einberufen werden auf Antrag von:

_ Zentralvorstand oder 
_ 4 Sektionen oder 
_ 4 Gruppierungen 
_ 20% Firmenmitglieder

Zentral-
vorstand …

4 Gruppierungen …

4 Sektionen …

20% Firmenmitglieder …

GV nach 4 
Monaten

Neu bis 60 Tage nach Zustellung der 
Unterlagen zum Zirkularbeschluss durch:

neu zusätzlich: 
_ oder 4 Gruppierungen

bisher: 
_ 20% Firmenmitglieder oder 
_ Delegiertenversammlung oder 
_ Zentralvorstand oder 
_4 Sektionen

20% Firmenmitglieder …

Zentral-
vorstand …

Delegierten-
versammlung …

4 Sektionen …
4 Gruppierungen …

Statutenanpassungen



Umfrage

Statutenanpassungen

Q12: Zirkularbeschlüsse ermöglichen es zukünftig, dass zum Beispiel ein Fünftel der 
Firmenmitglieder über ein Thema einen Beschluss der Generalversammlung erwirken 
können. Was halten Sie von diesem Vorschlag?



Sondage

Adaptations des statuts

Q12: Les décisions par voie de circulation permettent à l’avenir que par 
exemple un cinquième des entreprises membres puissent obtenir une 
décision de l’assemblée générale sur un thème. Que pensez-vous de 
cette proposition?
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Verbandsorgane - aktuell

PRÄSIDENTENKONFERENZ: 
_ berücksichtigt politische Struktur des SDV 
_ statutarisch geregelter Austausch 
_ Konsultativ- und Infoforum zwischen SDV 

und den Sektionen 
_ in der Regel zweimal jährlich

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - aktuell

PRÄSIDENTENKONFERENZ: 
_ berücksichtigt politische Struktur des SDV 
_ statutarisch geregelter Austausch 
_ Konsultativ- und Infoforum zwischen SDV 

und den Sektionen 
_ in der Regel zweimal jährlich

«GRUPPIERUNGSTREFFEN»: 
_ Gruppierungen repräsentieren einen relevanten 

Teil der wirtschaftlichen Struktur der Branche 
_ keine statutarische Basis für Austausch 
_ Austausch mit SDV nach Bedarf 

(ein-, zweimal jährlich; je nach Traktanden mit Apdrowell, Dr. Bähler Dropa, 
dromenta, Horizont, Sanovit, und swidro)

Statutenanpassungen



Verbandsorgane - NEU

BRANCHENKONFERENZ: 
_ Erweiterung der Präsidentenkonferenz mit Vertretern der Gruppierungen 
_ berücksichtigt politische und wirtschaftliche Struktur der Branche 
_ Konsultativ- und Infoforum zwischen SDV, den Sektionen und den Gruppierungen 
_ statutarisch geregelter Austausch 
_ Rechte und Pflichten entsprechen der Präsidentenkonferenz heute 
_ in der Regel zweimal jährlich

+
Statutenanpassungen
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Weitere Anpassungen …
Zu einigen anderen Bereichen der Statuten wurden ebenfalls 
Änderungen vorgeschlagen: 

Organisation: 

- Geschäftsprüfungskommission (GPK): 
Berichte der Geschäftsleitung stehen zur Verfügung wenn erstellt 
(bisher zwingend halbjährlich) 

- Revisionsstelle: 
Soll nur noch auf besonderen Wunsch an der DV anwesend sein 
(bisher zwingend)

Statutenanpassungen
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VII. Allgemeine Bestimmungen

Statutenanpassungen

IX. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen



Weitere Anpassungen …
Zu einigen anderen Bereichen der Statuten wurden ebenfalls 
Änderungen vorgeschlagen: 

Allgemeine Bestimmungen: 

- Recht auf Rekurs und Einsprache: 
neu innert 30 Tagen (bisher innert 20 Tagen) 

- Inkraftsetzung per 1. Juli 2015 

- Sektionsstatuten: 
allfällige Anpassungen bis Ende 2016

Statutenanpassungen
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